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WU
Fachbereich Integration,
Inklusion und Senioren
FQA (Heimaufsicht)

Katharinengasse 3
Briefanschrift: Stadt Würzburg 97067 Würzburg 97070 Würzburg
Verein für Menschen mit Körper- und Auskunft erteilt:

Berner Str. 10 Telefon (0931) 37 3738
97084 Würzburg Telefax (09 31) 37 3734

Mehrfachbehinderung e.V. Herr Schöll

z. Hd. Frau Karin Baumgärtner Zimmer: 5

Internet: http://www.wuerzburg.de/fga
E-Mail:

ralf.schoell@stadt.wuerzburg.de

Sprechzeiten:
Datum und Zeichen Bei Antwort bitte angeben Mo, Mi 8:30 - 13:00 Uhr
Ihres Schreibens Unser Zeichen Datum Di, Do, Fr 8:30 - 12:00 Uhr

FOA 20.11.2024 Di, Do 14:00 - 16:00 Uhr

Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes
(PfleWogG); Ergebnisprotokoll gemäß Art. 17a PfleWoqG
und Anhörung nach Art. 28 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG)

Geprüfte Einrichtung Wohnanlage Kilianshof
bzw. Wohnform: Gotengasse 3

97070 Würzburg
Internet:
www.zfk-wuerzbura.de/wohnen/wohnanlagen/

Regelprüfung & anlassbezogene Prüfung U

Beschwerdegegenstand (bei anlassbezogener Prüfung):

Bankverbindungen für sonstiae

Datum der Prüfung: 09.10.2024 Einnahmen:

Sparkasse Mainfranken Würzburg

® BIC BYLADEMISWU
Dauer der Prüfung: von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr « IBAN DE92 7905 0000 0042 0000 67

« Volksbank Raiffeisenbank Würzburg e.G.
® IBAN DE17 7909 0000 0000 0002 05
« BIC GENODEF1WU1

Bankverbindung für Steuern und
Grundabgaben:

Lesehinweis: Im nachfolgenden Protokoll wird i.d.R. die geschlechtsneutrale Personen-
bezeichnung „Bewohner", „Mitarbeiter", „Angehöriger", usw. verwendet. Dadurch soll eine
bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit erreicht werden. Die Formulierung bezieht sich
immer auf beide Geschlechter und ist nicht diskriminierend zu verstehen.

Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN DE97 7905 0000 0000 0001 41

« BIC BYLADEM1SWU
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I. Strukturdaten und allgemeine Informationen

Träger: Verein für Menschen mit Körper- und
Mehrfachbehinderung e.V.
Berner Str. 10, 97084 Würzburg
vertreten durch die Vorstandsvorsitzende
Frau Karin Baumgärtner
Internet:
www.zfk-wuerzburg.de

Zielgruppe: erwachsene Menschen
mit Körper- und
Mehrfachbehinderung

Angebotene Wohnformen (Mehrfachnennuna möalich):
Besondere Wohnform der EGH x Betreute Wohngruppe m

Langzeitpflege Oo Beschützender Bereich Oo

Kurzzeitpflege Eingestreute Tagespflege U
Hospiz m

Ambulant betreute Wohngemeinschaft (Mehrfachnennung möglich):
selbstgesteuert U trägergesteuert U außerklinische Intensivpflege DI

Angebotene Plätze: 33

davon beschützende Plätze: [e)

Belegte Plätze: 32

ll. Ergebnis im Vergleich zur letzten Prüfung

Die Ergebnisse der Prüfung stellen sich im Vergleich zur letzten Prüfung wie folgt dar:

verbessert & unverändert U] verschlechtet DI

Im Qualitätsbereich „Umgang mit Arzneimitteln" ist ersichtlich, dass Mängel aus der letzten
Begehung teils abgestellt wurden, andere sind dazu gekommen. Somit ist das Ergebnis
für diesen Qualitätsbereich in der Summe weitgehend unverändert.
In den anderen Qualitätsbereichen wurden weniger Mängel festgestellt, sodass sich das
Ergebnis im Vergleich zur letzten Prüfung insgesamt verbessert hat.

Il. Feststellungen in den geprüften Qualitätsbereichen

1. Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation
Mangelfrei & Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand I]

2. Qualitätsbereich: Soziale Betreuung in stationären Einrichtungen der Pflege
Mangelfrei Mangelfeststelung U Kein Prüfgegenstand R&
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3. Qualitätsbereich: Hauswirtschaftliche Versorgung und Verpflegung
Mangelfrei & Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand I

4. Qualitätsbereich: Freiheiteinschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen
Mangelfrei & Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand DL]

5. Qualitätsbereich: Wohnqualität
Mangelfrei R Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand U

6. Qualitätsbereich: Qualitäts- und Beschwerdemanaqement
Mangelfrei & Mangelfeststellung DU Kein Prüfgegenstand I

7. Qualitätsbereich: Umgang mit Arzneimitteln
Mangelfrei DL Mangeifeststellung RI Kein Prüfgegenstand LI

Erstmals festgestellter Mangel R| Anzahl: 1

Erneuter Mangel Oo Anzahl: 0
In Fortsetzung festgestellter Mangel & Anzahl: 2
Erheblicher Mangel RX Anzahl: 1

11.7.1. Erstmals festgestellte Mängel
11.7.1.1. Sachverhalt
Ein insulinpflichtiger Bewohner (BW 1) erhält neben einer festen Injektion von Basalinsulin
am Morgen (derzeit 40 I.E.) zusätzliche Insulingaben zu den Mahlzeiten, abhängig von
den gemessenen Blutzuckerwerten früh, mittags und abends. Dazu vorliegend war eine
ärztliche Verordnung in Form eines Insulindosisplans (Insulinschema) vom 06.09.2024,
gefaxt von der Praxis am 06.09.2024 (die vorherigen eingesehenen Insulinschemata
waren vom Arzt unterschrieben). Von der Einrichtung wird eine Blutzucker(BZ) - Übersicht
mit den jeweils gemessenen BZ-Werten und den daraufhin verabreichten Insulindosen
(l.E.) geführt. Zudem wird auch die tägliche Verabreichung des Basalinsulins (Semglee)
am Morgen in dieser Übersicht dokumentiert. Als Stichprobe wurde im Nachgang die
Dokumentation im Zeitraum vom 16.09.2024 bis zum Begehungstag 09.10.2024 überprüft.
Bei Durchsicht fiel Folgendes auf:

1. am 08.10.2024 früh war keine Blutzuckermessung und auch keine Insulingabe
eingetragen.

2. am 07.10. 2024 und 08.10.2024 fehlte das Handzeichen bezüglich der Verabreichung
des Basalinsulins. Da die feste Dosis von derzeit 40 I.E. auf der gesamten Übersicht
auch für die Folgetage bereits vorab standardmäßig eingetragen war, ist unklar, ob
das Basalinsulin an den genannten Tagen tatsächlich verabreicht wurde bzw. nicht
dokumentiert wurde.

3. am 23.09.2024 abends war die BZ-Messung und daraufhin erfolgte Insulingabe richtig
eingetragen, lediglich das Handzeichen des Mitarbeiters fehlte.
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An allen übrigen Tagen waren Blutzuckermessungen und verabreichte Insulindosen völlig
korrekt.

Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die
Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 Abs. 2 Nr. 5
PfleWoaG).

Beratung über Möglichkeiten zur Abstellung des festgestellten Mangels:
Blutzuckermessungen und die in der Folge darauf abgestimmte Insulintherapie mit
Insulineinheiten (l.E.) gemäß individuellem Insulinschema sind gemäß ärztlicher
Verordnung durchzuführen und zu verabreichen. Ebenso sind die Blutzuckermessungen
und die daraufhin erfolgten Insulingaben lückenlos zu dokumentieren. Die Insulintherapie
stellt eine Form der antidiabetischen Therapie dar, die im Umgang eine besondere Sorgfalt
und Korrektheit erfordert, insbesondere weil prinzipiell lebensbedrohliche Zustände, wie
Hypoglykämien, durch eine fehlerhafte Dosierung oder Gabe abweichend von der
ärztlichen Verordnung resultieren können.
Bei den unter Punkt 1. + 2. beschriebenen Abweichungen ist nicht zu entscheiden, ob eine
BZ-Messung und die Insulingaben nicht durchgeführt oder lediglich nicht dokumentiert
wurden. Da an den übrigen Tagen die Durchführung der Insulintherapie völlig korrekt war
sowie an den betreffenden Tagen keine außer der Reihe auffällige Schwankungen bei den
gemessenen Blutzuckerwerten festzustellen waren, wird mutmaßlich von einem
Dokumentationsmangel ausgegangen und der Sachverhalt bei aktueller Prüfung als
einfacher Mangel gewertet.
Es wird jedoch geraten, die Mitarbeiter nochmals auf die sorgfältige Durchführung, welche
auch die Dokumentation beinhaltet, hinsichtlich der Insulintherapie hinzuweisen.

11.7.2. Erneute und in Fortsetzung festgestellte Mängel
III. 7.2.1. Sachverhalt 1:
Auf einer angebrochenen Flasche Tilidin-Tropfen, weiche als Betäubungsmittel (BtM)
ordnungsgemäß im BtM-Schrank verwahrt waren, war zwar der Name (Vorname) des
Bewohners (BW 2), jedoch nicht das Anbruch- und Verfalldatum vermerkt.

Ill. 7.2.2. Sachverhalt 2:
Zwei angebrochene Insulin-Pens (Semgiee (Basalinsulin und Actrapid
(Mahlzeiteninsulin)) eines insulinpflichtigen Bewohners (BW 1) waren jeweils mit dessen
Namen (Vorname) beschriftet, das Anbruch- und Verfalldatum war nicht vermerkt.

Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die
Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 13 Abs. 2 S.
2, Art. 3 Abs. 2 Nr. 5 PfleWoaG).

Beratung über Möglichkeiten zur Abstellung des festgestellten Mangels:
zu Sachverhalt 1 und 2:
Arzneimittel mit begrenzter Haltbarkeit nach ihrem Anbruch sollten mit Anbruch- und
Verfalldatum (Haltbarkeitsdatum) - wie vom Hersteller angegeben - beschriftet werden,
da ihre Qualität und Wirksamkeit über das Verfalldatum hinaus nicht gewährleistet ist und
sie deshalb danach nicht mehr verwendet werden sollen.
Im konkreten Fall sollte insbesondere die Beschriftung der Insulin-Pens immer erfolgen,
da es bei ggf. verminderter Wirksamkeit nach dem Verfalldatum zu einer
Gesundheitsgefahr bis hin zu prinzipiell lebensbedrohlichem Zustand kommen könnte.

Hinweis:
Aufgrund der gesetzlichen Neuerungen weisen wir darauf hin, dass bei wiederholten und
in Fortsetzung festgestellten Mängeln nach Art. 13 Abs. 2 S. 3 PfleWogG Anordnungen
getroffen werden sollen. Wir empfehlen daher dringlichst, den Mangel für die Zukunft
abzustellen.
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10.

11.

Ill. 7.3. Erhebliche Mängel
1.7.3.1. Sachverhalt:

Auf dem Schreibtisch im Dienstzimmer im 1. Stock lag eine mit Medikamenten befüllte
Dosette eines Bewohners (BW 3). Die Tür des Dienstzimmers stand offen, ein Mitarbeiter
war nicht zugegen. Auf Nachfrage gab die anwesende Fachkraft an, dass der betreffende
Bewohner am Vorabend aus dem Krankenhaus zurückgekehrt sei und die Medikamente
von dort mitgebracht habe. Der Mitarbeiter am Vorabend habe die Dosette wohl nur auf
dem Schreibtisch abgelegt.

Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die
Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 13 Abs. 2 S.
2, Art. 3 Abs. 2 Nr. 5 a) PfleWoaG).

Geplante / erfolgte mündliche Anordnung:
Im Abschlussgespräch erfolgte am 09.10.2024 folgende mündliche Anordnung:
Es ist zu unterlassen, dass Arzneimittel für Bewohner oder Dritte frei zugänglich
aufbewahrt werden. Arzneimittel sind so aufzubewahren, dass diese unter Verschluss und
nicht für jedermann zugänglich sind und dass die Entnahme einer Kontrolle unterliegt.

Begründung:
Gemäß Art. 3 Abs. 2 Nr. 5 a) PfieWoqG haben der Träger und die Einrichtungsleitung
sicherzustellen, dass die ärztliche und gesundheitliche Betreuung gewährleistet wird,
insbesondere die Arzneimittel ordnungsgemäß und bewohnerbezogen aufbewahrt
werden. Zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung zählt insbesondere, dass Arzneimittel
immer unter Verschluss gelagert werden und für Bewohner oder sonstige Personen
unzugänglich sind. Nur so kann es zu keinen unerwünschten Medikationseinnahmen und
damit verbundenen unerwünschten Wirkungen kommen. Frei zugängliche Arzneimittel
stellen eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Bewohner dar.

. Qualitätsbereich: Hygiene und Infektionsprävention
Mangelfrei Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand D

9 . Qualitätsbereich: Personal und personelle Mindestanforderungen
Mangeffrei RX Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand U

Qualitätsbereich: Mitwirkung und Mitbestimmung
Mangelfrei R Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand UL]

Qualitätsbereich: Bauliche Mindestanforderungen
Mangelffrei U Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand RI

Mit Bescheid vom 28.04.2017 verlängerte die Stadt Würzburg für die Wohnanlage
Kilianshof die Angleichungsfrist an die baulichen Grundanforderungen der AVPfieWoqG
bis zum 31.08.2031. im Rahmen der Prüfung am 09.10.2024 erfolgte eine Beratung zu
den baulichen Mindestanforderungen und die dringende Empfehlung, die bereits an die
Einrichtung geliefertern Nachrüstsätze für einen Verbrühungsschutz an den Waschtisch-
armaturen baldmöglichst installieren zu lassen.
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12. Qualitätsbereich: Einaliederuna und Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Mangelfrei ® Mangelfeststellung U Kein Prüfgegenstand DL]

13. Qualitätsbereich: Bedarfsplanung für Menschen mit Behinderung
und Dokumentation
Mangelfrei & Mangelfeststellung DU Kein Prüfgegenstand U]

IV. Anhörung nach Art. 28 BayVwVfG zu den im jeweiligen mangelrelevanten
Sachverhalt getroffenen Mängelfeststellungen

Dem Träger wird Gelegenheit gegeben, sich zu den festgestellten mangelrelevanten
Sachverhalten und den entscheidungserheblichen Tatsachen bis zum 11.12.2024 zu
äußern. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem am Tag der
Einrichtungsbegehung bzw. Prüfung festgestellten Sachverhalt um eine
Momentaufnahme handelt, sodass ein im Nachgang zu der Prüfung evtl. erfolgtes
Abstellen von Mängeln im Rahmen des Anhörungsverfahrens unberücksichtigt bleiben
muss.

Hinweis
Gemäß Art. 1, 2, 5, 6 und 10 Kostengesetz i. V. m. dem Kostenverzeichnis Tarif-Nr. 7.V1.4,
Tarifstelle 1.6 sind Prüfungen nach Art. 11 PfleWogG grundsätzlich kostenpflichtig, wenn
Mängeln festgestellt werden. Eine entsprechende Kostenentscheidung ergeht gesondert.

Mit freundlichen Grüßen

Schöll

Abdruck:
Überprüfte Einrichtung


